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Fläche für Sport und Spielanlagen „Sportanlagen“
Die Fläche für Sport und Spielanlagen „Sportanlagen“ dient der 
Unterbringung von Sportanlagen sowie entsprechenden 
zweckgebundenen baulichen Anlagen, wie z.B. die zugehörigen 
Verwaltungs- und Büroräume oder -gebäude, Stellplätze und Anlagen.
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Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA1 und WA2) sind die gem. 
§ 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht zulässig (§
1 Abs. 6 BauNVO). 

Zahl der Wohnungen im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet (WA1 und WA2) sind je Einzelhaus höchstens 
fünf Wohnungen und je Doppelhaushälfte höchstens zwei Wohnungen 
zulässig. Je einzelnem Haus einer Hausgruppe sind höchstens zwei 
Wohnungen zulässig.

Mindestgrundstücksgröße im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet (WA1 und WA2) beträgt die Mindestgröße 
für Baugrundstücke 500 m².

Überschreitung der Grundfläche im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet (WA1 und WA2) darf die zulässige 
Grundfläche durch die Grundfläche der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
bezeichneten Anlagen abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 nur um bis zu 
25 % überschritten werden (gem. § 19 (4) Satz 3 BauNVO).
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Abweichende Bauweise
Im allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) und in der Fläche für Sport- und 
Spielanlagen wird gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende 
Bauweise festgesetzt. Danach können die Hauptgebäude mit einer 
Gesamtlänge von maximal 70 m errichtet werden. Garagen und 
untergeordnete Nebenanlagen bleiben dabei unberücksichtigt.

Im allgemeinen Wohngebiet 2 (WA2) wird gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO
eine abweichende Bauweise festgesetzt. Danach können die 
Hauptgebäude mit einer Gesamtlänge von maximal 25 m errichtet 
werden. Garagen und untergeordnete Nebenanlagen bleiben dabei 
unberücksichtigt.
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